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1. Auftrag und Auftragsdurchführung

Im Rahmen der bei der

MAX-DELBRÜCK-CENTRUM FÜR MOLEKULARE MEDIZIN in der Helmholtz-Gemein-
schaft Körperschaft des öffentlichen Rechts, Berlin,

- im Folgenden auch kurz „MDC“ genannt -

durchgeführten Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 haben wir, die
RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG, auftragsgemäß auch die Zulagen, Reisekosten, Pensions-
verpflichtungen und die Darlehensforderungen der Mitglieder des Vorstands, die Vergütungen
des Aufsichtsrates sowie des wissenschaftlichen Beirates für 2024 geprüft. Über das Ergebnis
der Prüfung ist auftragsgemäß gesondert zu berichten.

Gegenstand unseres Auftrags waren weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tat-
bestände, wie z. B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, noch außerhalb der
Rechnungslegung begangene Ordnungswidrigkeiten, insbesondere nicht die Einhaltung von Vor-
schriften des Steuer- und Sozialversicherungsrechts. Wir haben bei unserer Prüfung keinen An-
lass gefunden derartige Verstöße zu vermuten.

Durch die Prüfung soll insbesondere sichergestellt werden, dass die Vergütung vertragsgemäß
erfolgte. Eine inhaltliche Prüfung der Angemessenheit der Bezüge und Vergütungen war nicht
Gegenstand des Auftrags. Unsere Prüfung erstreckte sich nicht auf Einkünfte oder sonstige Vor-
teile, die den Bezugsberechtigten von Dritten zugeflossen sind oder sein könnten.

Wir haben den Auftrag in den Monaten Mai bis September 2025 vor Ort und in unserem Büro
durchgeführt. Wir bestätigen entsprechend § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Prüfung die
anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Die gesetzlichen Vertreter und die von Ihnen benannten Personen haben uns die Vollständigkeit
der im Bericht genannten Bezüge bestätigt.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu
Dritten, die als Anlage beigefügten „Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen,
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ in der Fassung vom 1. Januar 2024
maßgebend. Die Höhe unserer Haftung bestimmt sich nach Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbe-
dingungen. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedin-
gungen maßgebend. Zu den Voraussetzungen für eine Weitergabe an Dritte verweisen wir auf
Nr. 6 der Allgemeinen Auftragsbedingungen.



 - 2 -

2. Vergütung und Zulagen der Mitglieder des Vorstands

Die Bezüge der Vorstandsmitglieder für das Geschäftsjahr 2024 betrugen insgesamt
EUR 626.455,83. Sie gliedern sich nach Empfängern und Bezugsarten unterteilt wie folgt:

Die Bezüge der Mitglieder des Vorstands entsprechen den vertraglichen Vereinbarungen.

EUR

Wissenschaftlicher Vorstand
Prof. Dr. Maike Sander
Vergütung 96.070,30
Vorstandszulage 2024 299.343,94
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlagen 8.712,13
Erstattung Umzugskosten 18.440,89

422.567,26

Administrativer Vorstand
Prof. Dr. Heike Graßmann
Vergütung 102.232,00
Vorstandszulage 2024 45.134,64
Einmalzahlung 32.895,38
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlagen 23.626,55

203.888,57

Gesamtsumme 626.455,83

Gesamtbezüge
2024
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Frau Prof. Dr. Maike Sander

Frau Prof. Dr. Sander wurde mit Beschluss des Aufsichtsrats des MDC vom 16. Juni 2022 zur
hauptamtlichen Vorsitzenden des Vorstands und wissenschaftlichen Vorstand des MDC bestellt.
Der grundlegende Anstellungsvertrag zwischen dem MDC und Frau Prof. Dr. Maike Sander
wurde am 16. Juni 2022 geschlossen und trat mit Wirkung zum 1. November 2022 in Kraft.

Frau Prof. Dr. Sander erhält eine Bruttovergütung gemäß der Besoldungsgruppe 3 der
Besoldungsordnung W des Bundesbesoldungsgesetzes und unbefristete, monatliche Berufungs-
Leistungsbezüge in Höhe von ursprünglich EUR 22.395,35, die an die aktuellen Besoldungs-
stände angepasst werden. Darüber hinaus übernimmt die Körperschaft sämtliche Beiträge zur
gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung zuzüglich der darauf entfallenden Steuern.

Aufgrund einer fehlerhaften Anpassung der Leistungsbezüge gemäß Bundesbesoldungsordnung
W ab dem Monat März 2024 (Erhöhung um 11,3 % anstatt 8,11 %) kam es im Geschäftsjahr 2024
zu einer Überzahlung in Höhe von insgesamt EUR 7.272,70. Mit der Entgeltabrechnung im Au-
gust 2025 wurden die Leistungsbezüge rückwirkend zum März 2024 korrigiert.

Für die mit Frau Prof. Dr. Maike Sander abgeschlossene Zielvereinbarung besteht zum
31. Dezember 2024 zusätzlich eine Rückstellung in Höhe von EUR 113.481,00. Die Zuführung
zur Rückstellung für die Zielvereinbarung betrug im Berichtsjahr EUR 62.580,44.

Gemäß dem Anstellungsvertrag von Frau Prof. Dr. Sander finden für die Erstattung der Perso-
nalnebenkosten (u.a. Umzugskosten) die für vergleichbare Bundesbeamtinnen der Besoldungs-
gruppe W 3 BbesG jeweils geltenden Bestimmungen entsprechende Anwendung.

Frau Prof. Dr. Heike Graßmann

Frau Prof. Dr. Heike Graßmann wurde mit Umlaufbeschluss des Aufsichtsrats vom 20. März 2018
zum Administrativen Vorständin des MDC bestellt. Der Anstellungsvertrag zwischen dem MDC
und Frau Prof. Dr. Graßmann wurde am 26. April 2018 geschlossen und trat mit Wirkung zum
1. Oktober 2018 in Kraft. Am 6. September 2023 wurde ein Änderungsvertrag zum Anstellungs-
vertrag vom 26. April 2018 geschlossen, der mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 in Kraft trat.

Frau Prof. Dr. Graßmann erhält eine Bruttovergütung gemäß der Besoldungsgruppe 3 der Besol-
dungsordnung W des Bundesbesoldungsgesetzes, einen Familienzuschlag und eine Berufungs-
Leistungszulage. Darüber hinaus übernimmt die Körperschaft sämtliche Beiträge zur gesetzli-
chen Renten- und Arbeitslosenversicherung zuzüglich der darauf entfallenden Steuern.

Für die mit Frau Prof. Dr. Heike Graßmann abgeschlossene Zielvereinbarung besteht zum
31. Dezember 2024 zusätzlich eine Rückstellung in Höhe von EUR 79.647,00. Die Zuführung zur
Rückstellung für die Zielvereinbarung betrug im Berichtsjahr EUR 8.591,00.
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Die Mitglieder des Vorstands können für Dienstfahrten einen Dienstwagen (ggf. mit Fahrer) nut-
zen. Ein Anspruch auf ein persönlich zugeteiltes Dienstfahrzeug wird dadurch nicht begründet.
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3. Pensionsverpflichtungen gegenüber (ehemaligen) Mitgliedern
des Vorstands

Im Berichtsjahr haben sich die Pensionsrückstellungen für die aktuellen und ehemaligen Mitglie-
der des Vorstands sowie deren Hinterbliebenen wie folgt entwickelt.

Die Berechnung der Pensionsrückstellungen erfolgte nach versicherungsmathematischen
Grundsätzen auf Basis der Projected-Unit-Credit-Methode nach den Richttafeln „2018 G“ von
Prof. Dr. Klaus Heubeck mit einem Zinssatz von 1,90 % p. a. Zudem wurden die Rückstellungen
unter Einbeziehung von Trendannahmen bezüglich der zukünftigen Anwartschafts- bzw. Renten-
entwicklung von jeweils 2,00 % p. a. gebildet. Den Pensionsrückstellungen liegt ein versiche-
rungsmathematisches Gutachten der Heubeck AG, Köln, vom 4. März 2025 zu Grunde.

Frau Prof. Dr. Heike Graßmann wurde durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30. Januar 2025,
mit Wirkung vom 31. Januar 2025, als administrative Vorständin abberufen und wurde mit Wir-
kung zum 1. Februar 2025 zur Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft, Kultur und Tou-
rismus in Sachsen ernannt. Gemäß § 9 ihres Anstellungsvertrages bei dem MDC erhält
Frau Prof. Dr. Graßmann bei Beendigung ihres Dienstverhältnisses einen Anspruch auf Versor-
gungsleistungen in entsprechender Anwendung des Beamtenversorgungsgesetzes. Ausweislich
§ 9 Abs. 3 ihres Anstellungsvertrages bei dem MDC sind Leistungen aus der Versorgungsanstalt
des Bundes und der Länder (VBL) oder aus einer entsprechenden Zusatzversorgungseinrich-
tung, aus dem Versorgungsverband bundes- und landesgeförderter Unternehmen e.V. (VBLU)
oder Leistungen aus sonstigen Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgungseinrichtun-
gen, sofern sie nicht allein von Frau Prof. Dr. Graßmann finanziert wurden und für Zeiten gewährt
werden, die als ruhegehaltfähig anerkannt worden sind, auf ihre Versorgungsleistung anzurech-
nen.

Stand Stand
31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

Aktive
Prof. Dr. Heike Graßmann 767.323,00 725.517,00

Ehemalige
Cornelia Lanz 604.938,00 641.960,00
Dr. Heike Wolke 480.868,00 503.684,00
Dr. Erwin Jost 47.977,00 49.597,00

1.133.783,00 1.195.241,00

Gesamtsumme 1.901.106,00 1.920.758,00
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Für die ehemaligen Vorstandsmitglieder Frau Cornelia Lanz, Frau Dr. Heike Wolke und
Herrn Dr. Erwin Jost werden zum 31. Dezember 2024 Pensionsrückstellungen in Höhe von ins-
gesamt EUR 1.133.783,00 ausgewiesen.
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4. Darlehens- und Vorschussforderungen an Mitglieder des
Vorstandes

Darlehensforderungen oder Forderungen aus noch nicht abgerechneten Reisekostenvorschüs-
sen und Reisekostenabrechnungen an Mitglieder des Vorstands bestanden zum 31. Dezember
2024 nicht.
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5. Reisekosten der Mitglieder des Vorstandes

Die gesamten Reisekosten des Berichtsjahres 2024 betrugen EUR 1.131.984,28. Darin sind Rei-
sekosten des Vorstandes in Höhe von EUR 43.964,44 enthalten.

Die Reisekostenabrechnungen des Vorstandes erfolgen nach dem Bundereisekostengesetz.
Auch für alle anderen Körperschaftsangehörigen gilt das Bundesreisekostengesetz in der jeweils
gültigen Fassung.
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6. Vergütungen und Reisekosten des Aufsichtsrates und des
wissenschaftlichen Beirates

Die Zahlungen an den Aufsichtsrat sowie an den wissenschaftlichen Beirat betreffen im Berichts-
jahr ausschließlich Reisekosten in Höhe von EUR 3.495,76.

Es fanden in 2024 insgesamt drei Sitzungen des Aufsichtsrates und zwei Sitzungen des wissen-
schaftlichen Beirates statt. Gemäß § 9 der Satzung des MDC ist die Tätigkeit des Aufsichtsrates
ehrenamtlich.
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7. Schlussbemerkung

Der vorliegende Bericht über die Prüfung der Vergütung, Zulagen, Pensionsverpflichtungen und
Reisekosten sowie der Darlehens- und Vorschussforderungen an Vorstandsmitglieder, der Ver-
gütungen des Aufsichtsrates und des wissenschaftlichen Beirates für das Geschäftsjahr 2024
wurde von uns auf der Grundlage, der uns zur Verfügung gestellten Unterlagen und der erteilten
Auskünfte erstellt. Die im Bericht wiedergegebenen Gesamtbezüge stimmen, mit Ausnahme der
fehlerhaften Anpassung der Leistungsbezüge zum 1. März 2024 bei Frau Prof. Dr. Sander, mit
den vertraglichen Bestimmungen, der Buchführung und dem Jahresabschluss zum 31. Dezem-
ber 2024 überein.

Hamburg, 8. September 2025

RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  Steuerberatungsgesellschaft

Jens Engel Christoph Helms
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer



Anlage



1.	 Geltungsbereich
(1)	 Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.
(2)	 Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2.	 Umfang und Ausführung des Auftrags
(1)	 Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.
(2)	 Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.
(3)	 Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
ßenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3.	 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
(1)	 Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2)	 Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4.	 Sicherung der Unabhängigkeit
(1)	 Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.
(2)	 Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 
die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden 
wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5.	 Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6.	 Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers
(1)	 Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers  
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.
(2)	 Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und 
die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7.	 Mängelbeseitigung
(1)	 Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.
(2)	 Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
(3)	 Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten 
und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers 
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8.	 Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz
(1)	 Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstän-
de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 
dieser Schweigepflicht entbindet.
(2)	 Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9.	 Haftung
(1)	 Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.
(2)	 Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der 
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht 
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

Al
le

 R
ec

ht
e 

vo
rb

eh
al

te
n.

 O
hn

e 
G

en
eh

m
ig

un
g 

de
s 

Ve
rla

ge
s 

is
t e

s 
ni

ch
t g

es
ta

tte
t, 

di
e 

Vo
rd

ru
ck

e 
ga

nz
 o

de
r t

ei
lw

ei
se

 
na

ch
zu

dr
uc

ke
n 

bz
w.

 a
uf

 fo
to

m
ec

ha
ni

sc
he

m
 o

de
r e

le
kt

ro
ni

sc
he

m
 W

eg
e 

zu
 v

er
vi

el
fä

lti
ge

n 
un

d/
od

er
 z

u 
ve

rb
re

ite
n.

©
 ID

W
 V

er
la

g 
G

m
bH

 · 
Te

rs
te

eg
en

st
ra

ße
 1

4 
· 4

04
74

 D
üs

se
ld

or
f. 

50
34

1/
1

50341
01/2024Lizensiert für/Licensed to: RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft |

4385435



(3)	 Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
stehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
(4)	 Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne 
Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in 
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.
(5)	 Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-
per oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers  
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.
(6)	 § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10.	 Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge
(1)	 Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  
Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit 
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2)	 Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3)	 Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11.	 Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen
(1)	 Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2)	 Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.
(3)	 Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a)	 Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-

gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b)	 Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c)	 Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d)	 Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e)	 Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 

unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4)	 Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5)	 Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.
(6)	 Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a)	 die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 

dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b)	 die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  

Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c)	 die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  

Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d)	 die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7)	 Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12.	 Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13.	 Vergütung
(1)	 Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.
(2)	 Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14.	 Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15.	 Anzuwendendes Recht
Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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